
Abanaerungsantrag 

der Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht und Antrag des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie 
über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenaus
gleichsgesetz 1967, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Epidemiegesetz 
1950 geändert werden (337 d.B.) - TOP 6 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen : 

Der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Geset
zesentwurf wird wie folgt geändert: 

Artikel 3 (Änderung des Epidemiegesetzes 1950) wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 3 lautet Z 3: 

„3. Nach § 28a Abs. 1 a wird folgender Abs. 1 b eingefügt: 

„(1 b) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben nach Maßgabe der 
ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Ersuchen der nach diesem Bundes
gesetz zuständigen Behörden - sofern dringend erforderlich - an Maßnahmen ge
mäß§ 5 mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht umfasst 

1. die Erhebung von Identitätsdaten (Name, Wohnsitz) , 

2. die Erhebung von Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

von kranken , krankheitsverdächtigen oder ansteckungsverdächtigen Personen als 
Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten , zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABI. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 127 vom 
23 .5.2018 S. 2) für die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden. Zu die
sem Zweck dürfen die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Abfragen aus 
dem Zentralen Melderegister durchführen. Diese Daten sind den nach diesem Bun
desgesetz zuständigen Behörden in elektronischer Form über eine gesicherte Lei
tung unverzüglich nach der Erhebung zu übermitteln. Die von den Organen des öf
fentlichen Sicherheitsdienstes erhobenen Daten dürfen ausschließlich zum Zweck 
der Kontaktierung der betroffenen Person verarbeitet werden und sind nach Über
mittlung an die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden unverzüglich zu 
löschen. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. "" 
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2. In Art. 3 wird nach der Z 3 folgende Z 4 angefügt: 

„4. Nach § 50 Abs. 12 wird folgender Abs. 13 angefügt: 

„(13) § 28 Abs. 1 bin der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/2020 tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 30 . Juni 2021 au
ßer Kraft.'"' 

Begründung 

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sollen nicht zur Ermittlung von "all
fälligen Krankheitssymptomen" verpflichtet werden können und der neue § 28a 1 b 
Epidemiegesetz 1950 soll nur befristet gelten. 

AA-71 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2020-07-10T13:31:04+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




